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z. 5846-Pr.2/1974 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n , 1" 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr.Blenk und Genossen vom 
3 .. 11ai 1974, Nr.1672!J, betreffend Wettbewerbsverzerrung durch 
die Umsatzsteuer bei Tabakwaren im Zollausschlußgebiet Mittel­
berg, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1.: 
Mir sind die Schwierigkeiten bekannt, die sich in den Zollaus­
schlußgebieten nach Einführung der Mehrwertsteuer in der Bun­
desrepublikDeutschland ab 101 .. 1968 und in Österreich ab 1Q10 
1973 ergeben haben. Durch das Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland vom 12.10.1972 
über die Umsatzbesteu.erung des Waren-und Dienstleistungsver­
kehrs . zwischen dEm österreichischen Gemeinden Mittelberg und 
Jungholz und der Bundesrepublik Deutschland wurden Regelungen 
getroffen, die Doppelbelastungen,aber auch die Nichtbesteuerung 
vermeiden.sollen. 

Anläßlich von Gesp-rächen, die in der Zeit vom 26.2. bis 28.2" 
1973 in Mittelbergstattgefunden haben, wurden die Möglic~ei­
ten geprüft, inwieweit die auf steuerlichem Gebiet bestehenden 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen Unternehmern des Kleinen 
Walsertales und den Unternehmern der angrenzenden deutschen 
Gebiete beseitigt oder gemildert werden könnten. Gegenstand 
dieser Gespräche war auch· das Problem der preisgeregelten 

, .. 

Tabakwaren, für die im Kleinen Walsertal 16% und in den an­
grenzenden deutschen Gebieten nur 11% Umsatzsteuer zu entrich­
ten sind. Den Vertretern des Kleinen Walsertales wurde zu:­
gesagt, . zu prüfen, ob die im Vertrag zwischen Osterreich­
Ungarn und dem Deutschen Reiche vom 2.12.1890, Reichsgesetz-

. . . 

blatt Nr.41/1891 , über den Anschluß der vorarlbergischenGe-
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Gemeinde Mi t.telberg an dEm . deutschen Zollverband vereinba.rte Ab­
findung für anteilige Verbrauchsteu.ern wieder aktiviert . werden 
kann, um aus dem Erlös dieser Zahlungen.den betroffenen Firmen 
allenfalls·einen Ausgleich gewähren zu könneno Die damit zusammen­
hängenden Fragen sind noch Gegenstand einer eingehenden Prüfung 
durch das Bundesministerium für Finanzeno 

Zu 20: 

Einer Übergangsregelung'j den betroffenen Firmen im Wege der Bil­
ligkeitden Unterschiedsbetrag in der umsätzsteuerlichenBelastung 
im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland nachzusehen (11% 
zu 16%)~ kann ich aus grundsätzlichen Erwägungen nicht zustimmen., 
Es wäre allenfalls im Einzelfall zu prüfen, ob für die betrof­
fenen Unternehmer ansonsten die Voraussetzungen für eine Abgaben­
nachsicht gegeben sind~ 

Eine Differenzierung in der Belastung der Leistungen im Verhältnis 
zur Bundesrepublik Deutschland ist auch in anderen Bereichen ge­
gebeno Es ist ausgeschlossen'] in allen diesen Fällen zur Herbei­
führungwettbewerbsneutraler Verhältnisse einen Ausgleich zu ge­
währen, es sei denn'] die Steuersätze in den Zollausschlußgebieten 
würden auf Grund einer gesetzlichen Regelung jenen in der Bundes­
republik Deutschland angeglichen werdeno 

Es darf in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen werden, 
daß die Belastung der 'L'abak\'Taren bei Lieferungen im Kleinen 
Walsertal vOr Einführung der Mehrwertsteuer in Österreich vlesent­
lich geringer waren als in der Bundesrepublik Deutschland.. Die 
Umsätze von Tabakwaren wurden vor dem 101 .. 1973 in österreich le­
diglich mit 5,5% Umsatzsteuer belastet, während die Besteuerung 
in der Bundesrepublik Deutschland mit 11% erfolgteo 

Zu 3 .. : 
Die Situation der Tabakwarenhändler im Kleinen Walsertal ist da­
durch gekennzeichnet~ daß das österreichische Tabakmonopol in 
einem Zollausschlußgebiet nicht gilt und in der Bundesrepublik 
Deutschland kein Tabakmonopol bestehto Als eine eventuelle 
"andere Maßnahme l1 zur Verbesserung dieser Situation käme daher 
nur eine Ein"oeziehung des Zollausschlußgebietes in das öste:c­
reichische !10nopolgebiet in :B'rage, was' zur Errichtung einer 
"Monopolgrenze ll 'J die mit der Staatsgrenze zusammenfallen WÜ1'd0, . 

führen müßte .. Ob dies von der Mehrheit der Bevölkerung des Zoll-

\ 

1648/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



· ' 

ausschlußgebietesgewünschtwird 9 erscheint mir zweifelhaft" 
Voraussetzung wäre jedenfalls eine Änderung des zwischen 
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestehenden 
Vertrages über den Anschluß der Gemeinde Mittelberg an das 
deutsche Zollgebieto 
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